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TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geandert worden ist, in Verbindung
mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) ge&ndert worden ist.
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gewerbegebiete (GE) (§ 8 BauNVO)
GemaR § 1 Abs. 9 BauNVO sind in allen GE-Teilgebieten Stérfallbetriebe nach 12. BImSchV unzuléssig.

GemaR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Gewerbegebieten Ladengeschéfte und
Einzelhandelsbetriebe unzuléssig sind.

Zulassig sind lediglich:

Verkaufsstatten von Gewerbebetrieben sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben, die sich ganz oder
teilweise an Endverbraucher wenden, wenn ein Betrieb eine im unmittelbaren raumlichen und betrieblichen
Zusammenhang mit einem Wirtschaftszweig des produzierenden, reparierenden oder installierenden Gewerbes
stehende, branchenibliche Verkaufstatigkeit austbt und die Verkaufsflache gegeniiber den sonstigen
gewerblichen Nutzungen untergeordnet ist.

Dabei sind maximal 50 m? Verkaufsfldche zulédssig (,Markkleeberger Laden®).

Gemalk § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Gewerbegebieten GroRhandelsbetriebe
unzulassig sind.

GemaR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Gewerbegebieten
Freiflaichenphotovoltaikanlagen unzuldssig sind.

Gemalk § 1 Abs. 4 BauNVOi. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind in allen GE-Teilgebieten nur solche Betriebe
und Anlagen zuléssig, deren gesamte Schallemissionen das Emissionskontingent Lgy zuztiglich der
Zusatzkontingente Lg s nach DIN 45691 nicht tberschreitet, das in der Nutzungsschablone fiir das jeweilige
Teilgebiet festgesetzt ist, wobei der Wert vor dem Querstrich der Wert fir die Tagzeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
der Wert nach dem Querstrich der Wert fiir die Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr ist. Die Dauer von Tag- und
Nachtzeit richtet sich nach DIN 18005-1 in der jeweils gliltigen Fassung. Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach
DIN 45691 (Ausgabe Dezember 2006), Abschnitt 5.

Fir die im Planteil dargstellten Richtungssektoren A bis G erhdhen sich die Emissionskontingente Lgx um
folgende Zusatzkontingente Lgy . :

Richtungssektor Anfang Ende Lekzus T0Q Lek,zus Noacht
A 0° 73° 0 0
B 73° 96° 4 S
C 96° 17e° 15 16
D 17¢e° 196° 0 0
E 196° 217 1 2
F 217 298° 4 4
G 298° 0° 13 13

0° ist Norden, Uhrzeigersinn, Bezugspunkt (Rechtswert: 33321023, Hochwert: 5684455)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Es gelten die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte als Obergrenze.

GemanR § 16 Abs. 6 BauNVO darf das in den Nutzungsschablonen festgesetzte Hochstmal der Hohe baulicher
Anlagen ausnahmsweise durch Schornsteine, Solarthermie- und Photovoltaikanlagen, Blitzschutzanlagen,
Anlagen zur Be- und Entliiftung sowie Kihlung und sonstige technische Anlagen (iberschritten werden.

Bei Flachdachern sind Solaranlagen auf der Dachflache so anzuordnen, dass sie mindestens 2 m hinter der
Fassade zuriickgesetzt sind.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Fur die Teilgebiete TG 1 bis TG 4 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Zulassig sind Gebaude mit einer
Lange von mehr als 50 m, die mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind.

4, MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§9 Abs. 1 Nr 20 BauGB)

41  PKW-Stellplatze sind mit wasserdurchldssigen Belagen mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,6 zu
befestigen.

5. Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

5.1 Je 6 PKW-Stellplatze ist mindestens ein einheimischer Laubbaum in der Mindestpflanzqualitdt Hochstamm, 3x
verpflanzt, mit Drahtballen, 16 - 18 cm Stammumfang zu pflanzen. Die Baume sind so anzuordnen, dass die
Baumkronen die Stellplatze dberstellen.

Die Anpflanzung hat spéatestens 1 Jahr nach Herstellung der Stellplatze zu erfolgen.

Je Baum ist im versiegelten Umfeld eine mindestens 10 m? groRe Baumscheibe mit einem Mindestpflanzraum
von 15 m® nachzuweisen.

Die Baumscheiben sind durch Hochborde oder Baumbiigel gegen Uberfahren zu sichern.

5.2 Innerhalb der im Grlinordnungsplan gekennzeichneten Fldchen P 1 und P 2 sind dreireihige
Baum-Strauch-Hecken zu pflanzen. Es sind ausschlieBlich heimische, standortgerechte Gehdlze zu verwenden.
Die Hecke ist als freiwachsende Hecke zu entwickeln, der Anteil Baume zu Straucher betréagt 1 : 10.
Pflanzabstand: 2,0 m zwischen den Reihen und 2,00 m in der Reihe
Artenauswahl Baume:

Acer campestre - Feldahorn

Carpinus betulus - Hainbuche

Prunus avium - Vogelkirsche

Quercus petraea - Traubeneiche

Sorbus aria - Mehlbeere

Tilia cordata - Winterlinde

Pflanzqualitat: Heister, 2x verpflanzt, Hohe mindestens 100-150 cm
Artenauswahl Straucher:

Cornus mas - Kornelkirsche

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Euonymus europaeus - Europaisches Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster

Lonicera caerulea - Blaue Heckenkirsche
Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche
Prunus padus - Traubenkirsche

Prunus spinosa - Schlehe

Rhamnus cartharticus - Purgier-Kreuzdorn

Rosa canina - Hundsrose

Salix caprea - Sal-Weide

Viburnum opulus Schneeball

Pflanzqualitat: verpflanzter Strauch, Hohe mind. 60 - 100 cm

5.3  Innerhalb der im Griinordnungsplan gekennzeichneten Flache P 3 ist eine naturnahe Wiese zu entwickeln. Es ist
gebietstypisches Saatgut (Herkunftsregion 5) zu verwenden.
Die Wiese ist nur zweimal jahrlich zu mahen.

54  Aullerhalb der zulassigen Grundflache nach § 19 BauNVO sind je 300 m? verbleibender Flache ein Baum und
50 m? Strauchflache zu pflanzen. Sollte die Pflanzung eines Baumes nicht mdglich sein, sind ersatzweise 50 m?
Straucher (= insgesamt 100 m?) zu pflanzen. Die danach verbleibende Flache ist mindestens als Scherrasen
anzulegen. Bereits festgesetzte Pflanzungen nach 4.2 und 5.1 kénnen angerechnet werden.

Artenauswahl und Pflanzqualitten siehe Festsetzung 2.2

5.5  Entlang der ErschlieRungsstralen sind einseitig mindestens 70 Baume zu pflanzen. Es sind Baumreihen aus
heimischen, standortgerechten Laubb&dumen zu entwickeln. Je Baum ist eine mindestens 10 m? groRe
Baumscheibe mit einem Mindestpflanzraum von 15 m? nachzuweisen.

Die Baumscheiben sind durch Hochborde oder Baumbiigel gegen Uberfahren zu sichern.

Der Pflanzabstand zwischen den Baumen betragt 12,0 m. Fir Grundstlickszufahrten oder Leitungsquerungen ist
eine Abweichung von maximal 2,0 m zuléssig.

Die Baume haben folgende Pflanzqualitt aufzuweisen: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen,
Stammumfang 16 - 18 cm.

il BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB)

Ortliche Bauvorschriften nach § 89 Sachsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai
2016 (SachsGVBI. S. 186), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 27. Oktober 2017 (S&chsGVBI. S. 588)

4, Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an den Statten der Leistungen zulassig. Werbeanlagen sind auf Déchern und
Dachaufbauten unzuléssig.

HINWEISE

1. Das Plangebiet liegt innerhalb des stidlichen Schlachtfeldes der Leipziger Vlkerschlacht von 1813. Aufgrund der
im Umfeld bekannten Kulturdenkmale ist vor Beginn der Erschliefungs- und Bauarbeiten in dem von Bautatigkeit
betroffenen Areal durch das Landesamt fiir Arché&ologie eine archéologische Grabung durchzufiihren. Diese
besteht in der Flachenplanierung, d. h. dem Abtrag des Oberbodens mittels eines exakt arbeitenden GroRgerates
(Hydraulikbagger mit Béschungshobel). Zur Uberwachung des Fléchenabtrags muss ein Facharchéologe des
Landsamtes flir Archéologie standig zugegen sein. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht
auszugraben und zu dokumentieren; Bauverzdgerungen sind dadurch nicht auszuschlieRen.

2 Bei der Umsetzung des Bebauungsplans sind Belange des Artenschutzes gemaf

§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz zu beachten.

VERFAHRENSVERMERKE

2.

Der Stadtrat der Stadt Markkleeberg hat in seiner Sitzung am 17. Februar 2021 beschlossen, den
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Wachau-Nordost* der Stadt Markkleeberg aufzustellen

(Beschluss-Nr. 120-19/2021).

Die ortstibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt
Markkleeberg Nr. 06/2021 vom 17. Marz 2021 erfolgt.

Markkleeberg, den Birgermeister

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB ist auf der Internetseite der Stadt
Markkleeberg sowie im Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen unter

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/markkleeberg/beteiligung/themen?format=Bauleitplan

im Zeitraum vom ....... bis einschlieflich ....... erfolgt.

Die ortsiibliche Bekanntmachung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung ist durch Abdruck im Amtsblatt der
Stadt Markkleeberg Nr. ... am ... erfolgt.

Zusatzlich zur Veréffentlichung im Internet haben die Unterlagen im o. g. Zeitraum wéhrend der folgenden
Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Markkleeberg, Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg:

Mo.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Di. 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Do.  8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
fir jedermann zur Einsicht éffentlich ausgelegen.

Markkleeberg, den Birgermeister

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung bertihrt sein
kénnte, wurden gemal § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ...... unterrichtet und zur AuRerung im Hinblick auf
den Umfang und erforderlichen Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2 Absatz 4 aufgefordert.
Markkleeberg, den Birgermeister

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am ...... den Entwurf des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Wachau-Nordost
der Stadt Markkleeberg mit Begriindung gebilligt und zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt

(Beschluss-Nr. ........... ).
Markkleeberg, den Birgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen
(Teil B) mit Begriindung wurde geméaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...... bis einschlieflich ...... auf der
Internetseite der Stadt Markkleeberg sowie im Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen unter
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/markkleeberg/beteiligung/themen?format=Bauleitplan

veroffentlicht.

Zusétzlich zur Veréffentlichung im Internet haben die Unterlagen im o. g. Zeitraum wahrend der folgenden
Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Markkleeberg, Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg:

Mo.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Di. 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Do.  8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

flr jedermann zur Einsicht éffentlich ausgelegen.
Die Veroffentlichung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Veréffentlichungsfrist von
jedermann per E-Mail, zur Niederschrift oder schriftlich abgegeben werden kénnen, im Amtsblatt Nr. ...... [ ...

der Stadt Markkleeberg vom ....... ortsuiblich bekannt gemacht worden.

Markkleeberg, den Birgermeister

6.

Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind gemaR § 4 Abs. 2
BauGB mit einem elektronisch Gbermittelten Schreiben vom ............. zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert worden.

Markkleeberg, den Birgermeister

Der Stadtrat hat die im Rahmen der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung vorgebrachten Bedenken und
Anregungen in seiner Sitzung vom ...... gepruft und gemaR § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen. Das Ergebnis ist

mitgeteilt worden.

Markkleeberg, den Birgermeister

Der Stadtrat hat den Bebauungsplan (Planstand ......), bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen
Festsetzungen in seiner Sitzung am ...... als Satzung beschlossen. Die Begriindung wurde gebilligt.

Markkleeberg, den Birgermeister

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde im Amtsblatt Nr. ...... vom

...... offentlich bekannt gemacht.

Damit ist der Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Wachau-Nordost* ab dem ...... rechtskréftig.

Markkleeberg, den Birgermeister

PRAAMBEL

Aufgrund der nachfolgend aufgeflihrten Rechtsgrundlagen in der zur Zeit gliltigen Fassung wird durch Beschlussfassung
des Stadtrates der Stadt Markkleeberg vom .................... die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet
Wachau-Nordost*, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, erlassen.

Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geandert worden ist

Baunutzungsverordnung
(BauNVO) - Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
geandert worden ist.

Planzeichenverordnung 1990
Verordnung (iber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung -
PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021

(BGBI. I S. 1802) geandert worden ist

Der Satzung ist eine Begriindung einschlieRlich Umweltbericht beigefiigt.

Stadt
Markkleeberg

Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Bebauungsplan
,Gewerbegebiet Wachau-Nordost®

Vorentwurf, Arbeitsstand Mai 2024
Malstab: 1 : 1000

Ubersichtskarte:

Wachau

Stralle

See

Auenhain

M arkileeberger ==

wis
~
b ]

Planverfasser:

StadtLandGrun

Stadt- und Landschaftsplanung
Handelstralle 8

06114 Halle (Saale)

Dipl.-Ing. Arch. Astrid Friedewald
StadtLandGrun

Unterschrift:

N:ASTPL\Projekte\17-263 Gewerbegebiet Wachau\CAD\2_Vorentwurf 2\B-Plan_VE_Mai_2024.dwg



AutoCAD SHX Text
Strasse

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Strasse

AutoCAD SHX Text
Strasse

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Strasse

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
5,00

AutoCAD SHX Text
Richtungssektor

AutoCAD SHX Text
Anfang

AutoCAD SHX Text
Ende

AutoCAD SHX Text
L  TagEK,zus Tag

AutoCAD SHX Text
L  NachtEK,zus Nacht

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0°

AutoCAD SHX Text
73°

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
73°

AutoCAD SHX Text
96°

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
96°

AutoCAD SHX Text
172°

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
172°

AutoCAD SHX Text
196°

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
196°

AutoCAD SHX Text
217°

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
217°

AutoCAD SHX Text
298°

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
298°

AutoCAD SHX Text
0°

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13


	Pläne und Ansichten
	B-Plan


